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Reproduktionsmedizin in der islami-
schen Welt entstehen, problematisiert
und ethisch reflektiert.

 Lebensbeginn nach den

islamischen Hauptquellen

Im Koran, der wichtigsten Hauptquelle
der Muslime, werden das menschliche
Leben im Mutterleib, das Auf-die-Welt-
Kommen, das Sterben nach einer gewis-
sen Lebenszeit sowie die Wiederauf-
erstehung im Jenseits als Komponenten
eines Kontinuums mit unterschiedlichen
ontologischen Qualitäten verstanden.
Dazu lesen wir im Koran: „Und wahr-
lich, Wir schufen den Menschen aus ei-
nem entnommenen Ton. Dann machten
Wir ihn zu einem Tropfen (arab. nutfa) in
einem festen Aufenthaltsort. Dann schu-
fen Wir den Tropfen zu einem Embryo1

(‘alaqa), und Wir schufen den Embryo
zu einem Fötus (mudga), und Wir schu-

 Einleitung

Die modernen Reproduktionstechniken
in der islamischen Welt werden mehr-
heitlich positiv bewertet, was zu einer
raschen Verbreitung dieser Techniken in
den muslimischen Ländern geführt hat.
Für die Akzeptanz dieser biomedizi-
nischen Interventionen sind unter-
schiedliche Phänomene verantwortlich.
Dazu gehören nicht nur das muslimische
Menschenbild und das Krankheits- und
Gesundheitsverständnis, sondern auch
die hohe Wertschätzung des Kindes im
Familien- und Gesellschaftsleben, sozia-
le Stigmatisierung der ungewollten Kin-
derlosigkeit und die islamisch-ethische
Bewertung der In-vitro-Fertilisation so-
wie Adoption.

In diesem Beitrag werden die ethisch-
theologischen Grundlagen des Lebens-
beginns nach islamischem Glauben skiz-
ziert und die moralischen Argumente zur
Anwendung der Reproduktionsmedizin
in der innerislamischen Diskussion dar-
gestellt. Ebenso werden die ethischen
Konflikte, die durch Anwendungen der

fen den Fötus zu Knochen. Und wir be-
kleideten die Knochen mit Fleisch. Dann
ließen wir ihn als eine weitere Schöp-
fung entstehen. Gott sei gesegnet, der
beste Schöpfer! Dann werdet ihr nach
all diesem sterben. Dann werdet ihr am
Tag der Auferstehung auferweckt wer-
den.“ [Sure 23/12–16 und vgl. Sure 32/
7–9]. Das Wort zu dem Substantiv al-
‘Alaq bedeutet hängen, festhalten und
aufgehängt sein. Geronnenes Blut und
Blutklumpen, aber auch Blutegel, wer-
den wegen ihrer Klebrigkeit als ‘alaq
bezeichnet. Über diese eher physischen
Bedeutungen hinaus drückt dieses Wort
auch metaphysische Verbundenheit, Lie-
be und Zuneigung aus [1].

In den innerislamischen Diskussionen
über den Lebensbeginn erlangt die Be-
seelung des Embryos einen besonderen
Stellenwert [2, 3]. Obwohl der Koran
den genauen Zeitpunkt der Beseelung
nicht nennt, hat sich in manchen Rechts-
schulen basierend auf das folgende Ha-
dith (d. h. Ausspruch des Propheten Mu-
hammed) eine bestimmte Berechnung
durchgesetzt: „Wahrlich, die Schöpfung

Die rasanten medizin-technologischen Entwicklungen der letzten Zeit ermöglichen nicht nur neue diagnostische und therapeutische Interventionen, son-
dern werfen dabei auch neue, bislang unbedachte ethische und soziale Fragen auf. Dazu gehören sicherlich auch die Anwendungen der modernen
Reproduktionsmedizin, die sich in den vergangenen 40 Jahren rasch entwickelt haben. Diese Anwendungen wurden in der islamischen Welt mehrheitlich
akzeptiert und konnten sich deswegen schnell verbreiten. Im vorliegenden Beitrag werden Argumente für die ethische Bewertung der In-vitro-Fertilisation,
Leihmutterschaft, Geschlechtswahl, Samen- und Eizellenspende in den innerislamischen Diskussionen dargestellt. Diese Übersicht zeigt, dass nicht jede
reproduktionsmedizinische Anwendung in der islamischen Welt einheitlich beurteilt wird. Unterschiedliche Rechtstraditionen und Argumentations-
methoden, aber auch soziale und politische Entwicklungen der jeweiligen Länder führen zu divergierenden Regelungen der reproduktionsmedizinischen
Interventionen in der muslimischen Welt.

Schlüsselwörter: Ethik, Islam, In-vitro-Fertilisation, Leihmutterschaft, Geschlechtswahl

Positions and Arguments Regarding Interventions of Reproductive Medicine in Inner-Islamic Discussions. The rapid medical technological
developments offer us not only new diagnostic and therapeutic interventions, but also give rise to new hitherto unknown ethical and social issues. Modern
reproductive medicine doubtless contributes to this process, given its rapid developments in the last 40 years. The resulting therapeutic methods have
been commonly accepted in the Islamic world and therefore could spread fairly quickly. In this paper I describe the arguments used in inner-Islamic
discussion for the ethical assessment of in-vitro fertilisation, surrogate motherhood, sex selection, sperm and egg donation. This survey points to the fact
that the interventions of reproductive medicine are not judged homogeneously. Different legal traditions and methods of ethical decision making, but also
specific social and political developments of individual countries result in different regulations of reproductive health interventions in the Muslim world.
J Reproduktionsmed Endokrinol 2011; 8 (Sonderheft 2): 10–4.

Key words: ethics, islam, in-vitro fertilisation, surrogate motherhood, sex selection

1 Es ist sinnvoll, an dieser Stelle anzumerken, dass
der koranische Embryobegriff (wörtlich Blut-
klumpen) nicht mit dem Embryobegriff der mo-
dernen Biologie gleichzustellen ist.
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eines jeden von euch wird im Leibe sei-
ner Mutter in 40 Tagen (als Samen-
tropfen [nutfa]) zusammengebracht;
danach ist er ebenso lang ein Blut-
klumpen [‘alaqa]; danach ist er ebenso
lang ein kleiner Fleischklumpen
[mudga]. (...) Dann haucht Er ihm die
Seele ein.“(zitiert nach [4]).

Für alle oben genannten Entwicklungs-
stadien bis hin zur Einhauchung der See-
le, also vom Wassertropfen (nutfa) zum
Embryo (‘alaqa) bis hin zum Fötus
(mudga), werden jeweils 40 Tage be-
rechnet. Insgesamt sind es somit 120
Tage bis zum Zeitpunkt der Beseelung.
Berücksichtigt man andere Hadithe, so
gelangt man indirekt zu anderen Zeit-
punkten (z. B. 40., 42., 45. oder 80. Tag)
für die Beseelung [5, 6].

Die Auslöser für die Diskussionen um
den Lebensbeginn und moralischen Sta-
tus des Embryos in der islamischen
Geistesgeschichte waren in erster Linie
strafrechtliche oder familienrechtliche
Themen wie Schwangerschaftsabbruch
oder Empfängnisregelung. Die philoso-
phischen Fragestellungen und Diskussi-
onen, zurückgehend auf die aristoteli-
sche und galenische Tradition [7], entwi-
ckelten sich erst später als die juristi-
schen Diskussionen. Auch wenn die sys-
tematischen Debatten über die Schutz-
würdigkeit des Embryos erst nach der
Etablierung der Rechtsschulen im 8. und
9. Jahrhundert entstanden sind, sind uns
frühere juristische Urteile über Schwan-
gerschaftsabbruch bzw. dessen Ursache
und die damit verbundenen Strafmaß-
nahmen bekannt. Diese Urteile gehen
bis zur Zeit des Propheten Muhammad
(ca. 570–632 n. Chr.) und der sogenann-
ten „rechtgeleiteten Kalifen“ (632–661)
zurück [8].

Für al-Ghazzâlî (gest. 1111), einen der
einflussreichsten Gelehrten des islami-
schen Mittelalters, gilt die 120-Tage-
Frist nicht als ausschlaggebender Zeit-
punkt, wenn über den moralischen Sta-
tus des Embryos entschieden werden
soll. Auch wenn der Embryo bis zur Ge-
burt je nach Entwicklungsstadium mit
unterschiedlichen Eigenschaften und
Fähigkeiten ausgestattet ist, handelt es
sich nach al-Ghazzâlî um ein und dassel-
be Lebewesen. Deswegen spricht er sich
für den Schutz der befruchteten Eizelle
aus, unabhängig von ihrer körperlichen
Entwicklung und dem Zeitpunkt der Be-

seelung. Er bezeichnet die Tötung des
Embryos als ein „Verbrechen“, dessen
Ausmaß parallel mit dem Alter des Em-
bryos bzw. Fötus zunimmt. Er plädiert
für eine abgestufte Schutzwürdigkeit des
Embryos. Die Frage nach dem morali-
schen Status des Embryos unterscheidet
sich laut al-Ghazzâlî nur in gradueller
und nicht in kategorischer Hinsicht.

Die Konsequenzen dieser Argumenta-
tionsweise lassen sich in der Praxis an-
hand der Strafmaßnahmen der Rechts-
schulen feststellen, die sich verschärfen,
je später der Abbruch innerhalb einer
Schwangerschaft vollzogen wird. Klar
ist jedoch, dass ein Schwangerschaftsab-
bruch unabhängig vom Zeitpunkt seiner
Durchführung nicht mit der Tötung ei-
nes Kindes bzw. eines erwachsenen
Menschen gleichzusetzen ist. Dazu al-
Ghazzâlî: „Empfängnisverhütung ist
nicht mit Abtreibung und Kindestötung
gleichzustellen, denn die letzteren sind
Verbrechen gegen eine bestehende Exis-
tenz. Die Existenz besitzt mehrere Stu-
fen: die erste Stufe besteht darin, dass
das Sperma in den Uterus kommt, sich
mit dem Wasser der Frau [Eizelle]
mischt und sich auf die Aufnahme des
Lebens vorbereitet; dies zu stören, ist ein
Verbrechen. Wenn das empfangene Le-
ben zu einem Embryo und einem Fötus
wird, dann wird das Verbrechen noch
schlimmer. Und wenn die Seele einge-
haucht wird und der Fötus zu einem Ge-
schöpf wird, steigert sich die Schlechtig-
keit des Verbrechens. Die höchste
Schlechtigkeit im Verbrechen ist erreicht,
wenn das Kind lebend (von der Mutter)
abgetrieben wird“ [9].

 Beurteilung des Schwan-

gerschaftsabbruchs

Es gibt zwischen, aber auch innerhalb
der verschiedenen Rechtsschulen unter-
schiedliche Meinungen über die Beur-
teilung des Schwangerschaftsabbruchs
[8, 10, 11]. Zusammenfassend kann von
3 Hauptpositionen bei der Beurteilung
des Schwangerschaftsabbruchs gespro-
chen werden:
1. Ein Schwangerschaftsabbruch ist

auch ohne triftigen Grund bis zum
Zeitpunkt der Beseelung (bis zum
120. Tag der Schwangerschaft, aber
auch zum 40., 42., 45. oder 80. Tag)
erlaubt.

2. Er ist nur mit triftigem Grund bis zum
Zeitpunkt der Beseelung erlaubt.

3. Er ist nach der Befruchtung der Eizel-
le verboten.

Die Rechtsgelehrten sind sich über die
Vertretbarkeit eines Schwangerschafts-
abbruchs für den Fall einig, wenn das
Leben der Mutter durch eine Schwan-
gerschaft gefährdet ist. Dann kann ein
Schwangerschaftsabbruch unabhängig
vom Zeitpunkt der Schwangerschaft
durchgeführt werden. Dabei wird dem
schon bestehenden menschlichen Leben
wegen seiner sozialen Bedeutung ein
höherer Stellenwert zugeschrieben als
das menschliche Leben im Mutterleib.
Abgesehen von dieser Notlage ist ein
Abbruch nach dem 120. Tag der
Schwangerschaft durch kein anderes Ar-
gument (Lebensplanung, soziale und fi-
nanzielle Gründe etc.) legitimierbar.

Aufgrund dieser rechtsethischen Dis-
kussionen, aber auch aufgrund sozio-
politischer Gegebenheiten wird der
Schwangerschaftsabbruch in den mus-
limischen Ländern juristisch unter-
schiedlich geregelt. Eine neue und
immer stärker werdende Tendenz unter
den muslimischen Intellektuellen und
Rechtsgelehrten setzt den Schwerpunkt
auf die Befruchtung der Eizelle. Ab
diesem Zeitpunkt beginnt das mensch-
liche Leben, dem Embryo kommt volle
Schutzwürdigkeit zu. Danach ist ein
Schwangerschaftsabbruch nur dann
vertretbar, wenn das Leben der Mutter
durch die Schwangerschaft gefährdet
wird [12].

Diese komplexe Diskussionslage über-
fordert oft eine – die islamischen Hand-
lungsnormen ernstnehmende – musli-
mische Frau, die vor einer konflikt-
trächtigen Entscheidung steht. Zusätz-
lich soll unterstrichen werden, dass die
Entscheidungen der Frauen innerhalb
der gesetzlichen Rahmen der jeweiligen
Länder getroffen werden müssen, wel-
che sich von Land zu Land unterschei-
det.

 In-vitro-Fertilisation

Bei der Bewertung der Reproduktions-
medizin bzw. In-vitro-Fertilisation las-
sen sich in der innerislamischen Diskus-
sion verschiedene Positionen mit unter-
schiedlichen Argumenten feststellen.
Auch wenn es in den 1970er-Jahren ab-
lehnende Positionen zur künstlichen Be-
fruchtung gab, werden heute diese Ein-
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stellungen kaum vertreten [13]. In zahl-
reichen Stellungnahmen und Fatwas (d. h.
islamisches Rechtsgutachten) zu Repro-
duktionstechniken wird der Nachkom-
menschaft als das Fundament für die Er-
haltung der menschlichen Gattung eine
zentrale Bedeutung beigemessen. Dabei
wird die Bedeutung der Kinder für ein
gelungenes Familien- und Sozialleben
betont, die wiederum nach muslimi-
schem Glauben als Gottesgabe betrach-
tet werden. Insofern wurde der Wunsch
nach einem leiblichen Kind als legitim
und empfehlenswert bezeichnet [14].
Diese Einstellung führt dazu, dass eine
ungewollte Kinderlosigkeit, die zur
Funktionsstörung der männlichen und
weiblichen Organe zurückzuführen ist,
mit medizinischen Maßnahmen behan-
delt werden darf oder sogar soll. „Die
medizinische Behandlung (...) ist nach
der Scharia (d. h. islamisches Recht) er-
laubt, ja es wird sogar zur Pflicht, wenn
es um die Bewahrung eines Lebens oder
die Behandlung der Unfruchtbarkeit bei
einem der beiden Ehepartner geht.“ so
Gad-al-Haqq, der 1978–1982 Obermufti
Ägyptens war. Es ist in dieser Aussage
bemerkenswert, dass die Krankheit und
die ungewollte Kinderlosigkeit als
gleichwertig beurteilt werden. Dass die
Adoption nach islamischem Recht als
nicht erlaubt gilt und keine Alternative
zur medizinischen Behandlung einer un-
gewollten Kinderlosigkeit darstellt, er-
höht die Bedeutung einer In-vitro-Ferti-
lisation zusätzlich [Sure 33: 4–5] [15,
16].

Dass die (künstliche) Befruchtung nicht
auf natürlichem Wege und außerhalb des
Körpers der Frau stattfindet, stellt für die
meisten muslimischen Rechtsgelehrten
keinen Anlass für Ablehnung der moder-
nen Reproduktionstechniken dar. Viel-
mehr dient die medizinische Notwendig-
keit für die Behandlung einer Kinderlo-
sigkeit als ausreichender Grund für die
Akzeptanz dieser Praxis. Außerdem
werden in den klassischen Fiqh-Büchern
(d. h. Werke der islamischen Rechtswis-
senschaft) Praktiken dargestellt, mit
welchen ohne Geschlechtsverkehr das
Sperma des Ehemannes in die Gebär-
mutter der Ehefrau eingeführt worden
ist und in manchen Fällen dadurch eine
Schwangerschaft entstanden ist. Dass
diese Methoden in der Geschichte
durchgeführt und akzeptiert worden
sind, dienen in Analogieschlüssen man-
cher Rechtsgelehrten als zusätzliches

Proargument für die In-vitro-Fertilisa-
tion [14].

Allgemein anerkannte Kriterien und Vo-
raussetzungen für die Akzeptanz und
ethische Vertretbarkeit einer IVF sind
das Vorliegen einer ungewollten Kinder-
losigkeit und das Bestehen einer rechts-
gültigen Ehe, sowie die freiwillige Zu-
stimmung der Ehepartner. Dabei sollen
sowohl die Eizelle als auch die Samen
von rechtsgültig verheirateten Ehepart-
nern stammen und die befruchtete Eizel-
le soll in die Gebärmutter der Ehefrau
implantiert werden [17–20] Dazu Gad-
al-Haq: „Wenn sichergestellt ist, dass die
Eizelle von der Ehefrau und das Sperma
von dem Ehemann stammt und (...) wenn
eine medizinische Notwendigkeit vor-
liegt, dass man diese Prozedur durch-
führt, etwa in Form einer Krankheit der
Frau oder des Mannes, die die penetrie-
rende geschlechtliche Vereinigung der
beiden verhindert, und wenn ein erfah-
rener Mediziner diagnostiziert, dass die
Frau nur auf diesem Weg schwanger
werden kann, (...) dann ist die Prozedur,
um die es hier geht, in dieser Form nach
der Scharia (d. h. das islamische Recht)
erlaubt.“ [14].

 Leihmutterschaft, Samen-

und Eizellspende

In der sunnitischen Welt werden sowohl
die Leihmuttersacht als auch Samen-
und Eizellspende mehrheitlich abge-
lehnt [21, 22]. Für diese Position werden
von muslimischen Rechtsgelehrten u. a.
folgende Argumente vertreten. Findet
eine Befruchtung in vitro mit einer frem-
den Eizelle oder dem Sperma von einer
Person mit der man kein rechtsgültiges
Eheverhältnis hat, so ist dieser Akt mit
einem unehelichen Geschlechtsverkehr
äquivalent zu bewerten und ähnlich wie
Unzucht abzulehnen [21, 22]. Ob die
Samen- oder Eizellspende von einer be-
kannten oder anonymen Person stammt,
ist für die negative Beurteilung dieser
Praxis ohne Belang. Ein weiterer wichti-
ger Grund für diese ablehnende Haltung
ist das Genealogieargument (nasab). Da
die familiäre Abstammung und ver-
wandtschaftliche Verhältnisse nicht nur
im islamischen Erbrecht und Familien-
recht, sondern auch in zwischenmensch-
lichen Beziehungen im Gesellschafts-
leben eine elementare Bedeutung hat,
würde eine außereheliche Befruchtung
zahlreiche Schwierigkeiten mit sich

bringen. Die Verletzung der „Recht-
mäßigkeit der Nachkommenschaft“ wür-
de somit mit Herausforderungen und
kaum lösbaren Problemen verbunden
sein [23].

Ähnliche Argumente werden auch bei
der Ablehnung einer Leihmutterschaft
vertreten. Zusätzlich wird zu den ge-
nannten Argumenten betont, dass die
Gebärmutter einer Frau im islamischen
Recht nicht zu den tauschbaren oder aus-
leihbaren Dingen gehört.2 Deswegen
darf die Gebärmutter nicht ein Objekt
von Tauschbeziehungen werden. Dabei
ist es unwichtig, ob eine Leihmutter-
schaft gegen Geld oder freiwillig und
ohne Zahlungsmittel stattfindet. Dazu
Ra’fat Uthman, der ehemalige Dekan
der Scharia-Fakultät der Azhar Universi-
tät aus Kairo: „Die Verpflanzung einer in
der Ehe befruchteten Eizelle einer Frau
in die Gebärmutter einer anderen Frau,
damit diese das Kind gebiert, ist verbo-
ten, egal ob dieser Vorgang gegen eine
finanzielle Leistung erfolgt oder nicht,
ob die Gebärmutter der Eispenderin
nicht für eine Schwangerschaft geeignet
ist (…) oder die Eispenderin ihre Ge-
sundheit oder Schönheit bewahren will.“
[23]. In der Diskussion um die Leih-
mutterschaft wurde auch auf das Kon-
fliktpotenzial unter den Ehepartnern und
der als Leihmutter fungierenden Frau
hingewiesen und deswegen vor solch
einer Praxis abgeraten [23].

Eine mehrheitlich ablehnende Haltung
zu Leihmutterschaft, Samen- und Eizell-
spende wie in der sunnitischen Welt lässt
sich jedoch in der schiitischen Welt nicht
wiederfinden [24]. In einem Fatwa von
Ayatollah Ali Khamaney, dem geistigen
Führer des Iran, im Jahr 1999, wurde die
Befruchtung durch Beteiligung einer
dritten Person als rechtfertigbar erklärt
[13]. Danach darf eine fremde Frau ihre
Eizelle oder ein fremder Mann seinen
Samen im Rahmen einer In-vitro-Fertili-
sation einem verheirateten Ehepaar
spenden. Diese Einsicht ist jedoch nicht
die einzige Position in der schiitischen
Welt. Der einflussreiche schiitische Aya-
tollah Sistani aus dem Irak erklärt bei-
spielsweise, dass nur die Eizelle einem
verheirateten Ehepaar von einer dritten

2 Mit ähnlicher Argumentation wurde auch bei
der Organtransplantation plädiert, dass die ge-
spendeten Organe nicht Gegenstand eines Han-
dels sein dürfen (vgl. [13]).
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Person gespendet werden darf, nicht
aber der Samen. An dieser Stelle soll be-
tont werden, dass es unter den schiiti-
schen Rechtsgelehrten auch Persönlich-
keiten gibt, die sowohl Samenspende als
auch Eizellspende für nicht akzeptierbar
halten [13, 25].

Eine besondere Heiratsform im Schii-
tentum, die der sunnitischen Welt fremd
ist, nämlich die Muta-Ehe (Zeitehe), be-
inhaltet unmittelbare Konsequenzen für
den Umgang mit der Kinderlosigkeit.
Darunter ist eine Ehe zu verstehen, die
zwischen einem nicht verheirateten aber
auch verheirateten Mann und einer nicht
verheirateten Frau nur in einer verein-
barten und begrenzten Zeitspanne statt-
findet. Danach kann ein verheirateter
kinderloser Mann mit einer nicht verhei-
rateten Frau eine Muta-Ehe schließen
und diese Frau kann dem kinderlosen
Paar ihre Eizelle und ggf. Embryo spen-
den [13, 25].

 Geschlechtswahl des

Embryos

Eine weitere Streitfrage in der inner-
islamischen Diskussion über die repro-
duktionsmedizinischen Anwendungen
ist die ethische Rechtfertigbarkeit einer
Geschlechtswahl. In dieser Debatte tre-
ten 3 Positionen in den Vordergrund. Die
erste Position akzeptiert eine Ge-
schlechtswahl unter der Bedingung, dass
die rechtlich verheirateten Eltern bis
dato nur männliche oder weibliche Kin-
der haben, und bei den Eltern ein starker
Wunsch nach einem Kind mit anderem
Geschlecht besteht. Diese Maßnahme
würde der Gewährleistung eines Ge-
schlechtsgleichgewichts innerhalb der
Familie dienen. Dass einige (vor allem
volksmedizinische) Praktiken um das
Geschlecht des Kindes zu bestimmen in
der Geschichte der islamischen Traditi-
on schon stattgefunden haben und ak-
zeptiert worden sind, dient für die Ver-
treter dieser Position als ein zusätzliches
Argument [23].

Dagegen richten sich viele Rechtsge-
lehrte und argumentieren dabei, dass
allein der Wunsch der Eltern kein legiti-
mer Grund für eine Geschlechtswahl ist
[26]. Außerdem ist diese Praxis offen für
Missbrauch und durch beliebige Anwen-
dungen kann das Gleichgewicht unter
den Geschlechtern in einem Land oder
einer Region – wie es schon in manchen

Ländern der Welt der Fall ist – gestört
werden. Deswegen soll eine Ge-
schlechtswahl im Rahmen einer Prä-
implantationsdiagnostik nur dann ange-
wendet werden, wenn eine medizinische
Notwendigkeit besteht, beispielsweise
bei der Verhinderung der geschlechtlich
bedingten Erbkrankheiten [27].

Nach der dritten Position lässt sich eine
Geschlechtswahl auch mit dieser Be-
gründung nicht vertreten. Denn nach der
Befruchtung fängt das menschliche Le-
ben an und die Abtreibung des Embryos
kann nur unter bestimmten Bedingun-
gen rechtfertigt werden, beispielsweise,
wenn das Leben der werdenden Mutter
durch diese Schwangerschaft gefährdet
ist. Hierzu der einflussreiche türkische
Rechtsgelehrte Hayrettin Karaman:
„Ein Schwangerschaftsabbruch kann
nur unter der Bedingung der Lebens-
gefährdung der schwangeren Mutter (…)
legitimiert werden. Da das Lebewesen in
der Gebärmutter auch ein Mensch ist, ist
die Tötung dessen wegen einer Behinde-
rung nichts anders als jemanden zu tö-
ten, nach dem er behindert geworden
ist.“ [12].

 Umgang mit nicht trans-

ferierten („verwaisten“)

Embryonen

Falls Eizellen, Samen oder Embryos von
einem rechtsgültig verheirateten Ehe-
partner stammen, so ist ihre Kryokon-
servierung und spätere Nutzung durch
das Ehepaar allgemein akzeptiert. Un-
terschiedlich wird jedoch die Implantati-
on eines Embryos oder der Samen nach
dem Tod des Ehemannes beurteilt. Auch
wenn es einige bejahende Positionen
dazu gibt, gibt es zahlreiche Gegenstim-
men, weil durch den Tod eines Ehepart-
ners der Ehevertrag aufgelöst wird [28].
In der Diskussion gibt es auch Positio-
nen, die für die Freigabe der sog. ver-
waisten Embryonen für die Forschung
plädieren [29]. Um überzählige Embry-
onen zu vermeiden, plädiert beispiels-
weise die Diyanet (T.C. Diyanet Isleri
Baskanligi, d. h. Präsidium für religiöse
Angelegenheiten der türkischen Repub-
lik) dafür, nur so viele Embryonen zu
produzieren, die für eine erfolgreiche
Schwangerschaft erforderlich sind.
Nach den neuen Richtlinien aus dem
Jahr 2010 darf in der Türkei bis zum 35.
Lebensjahr der Mutter beim ersten Ver-
such nur ein Embryo, beim 2. und 3. Ver-

Interessenkonflikt: Der Autor gibt an,
dass kein Interessenkonflikt besteht.

 Fazit für die Praxis

Im vorliegenden Beitrag wurden Po-
sitionen zu einigen Anwendungen der
Reproduktionsmedizin und ihre zu-
grunde liegenden Argumente in den
innerislamischen Diskussionen dar-
gestellt. Auch wenn viele Fragen die-
ser Praktiken konsensuell beantwor-
tet werden, gibt es zahlreiche The-
men, bei denen unter den Autoren ein
Dissens herrscht. Für diesen Zustand
sind systemimmanente Dynamiken
der islamisch-ethischen Urteilsfin-
dung, unterschiedliche Rechtstradi-
tionen aber auch politisch-gesell-
schaftliche Phänomene muslimischer
Länder verantwortlich.

Die Meinungen und Argumente der
muslimischen Rechtsgelehrten haben
für die Muslime unterschiedliche Be-
deutung und Relevanz. Sie können
für die gesetzlichen Regelungen oder
beruflichen Stellungnahmen in einem
muslimischen Land eine Grundlage
darstellen und somit unmittelbar den
Entscheidungs- und Handlungsraum
der Betroffenen bestimmen. Sie kön-
nen aber in einem säkularen Staat für
die in diesen Fragen theologisch
überforderten Muslime als Orientie-
rung und Empfehlung dienen. Selbst-
verständlich hängt die praktische
Gültigkeit solcher Positionen und Ar-
gumente von deren individueller Per-
zeption und der persönlichen Integra-
tion in die eigene kulturelle Praxis ab.

such dürfen 2 Embryos in die Gebärmut-
ter implantiert werden. Ab dem 35. Le-
bensjahr dürfen auch bei den ersten und
nachfolgenden Implantationen 2 Em-
bryos implantiert werden. Dieselbe
Richtlinie schließt alle Methoden aus,
die eine Geschlechtswahl ermöglichen
[30].
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